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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EWG) Nr. 4244/88 des Rates vom 21 . Dezember 1988 zur
Eröffnung und Verwaltung von Gemeinschaftszollkontingenten für Frühkartoffeln, frische
Tomaten und Erbsen und grüne Bohnen, zubereitet oder haltbar gemacht, mit Ursprung in

Marokko (1989)

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 373 vom 31. Dezember 1988)

Seite 30, Tabelle, laufende Nummer 09.1119, Spalte „Warenbezeichnung", letzte Zeile :
anstatt : „haltbar gemacht, auch gefroren"
muß es heißen : »haltbar gemacht, auch gefroren, vom 1 . Januar bis 31 . Dezember 1989*.

Berichtigung der Verordnung (EWG) Nr. 4245/88 des Rates vom 21 . Dezember 1988 zur
Eröffnung und Verwaltung von Gemeinschaftszollkontingenten für bestimmte landwirt

schaftliche Erzeugnisse mit Ursprung in Israel (1989)

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 373 vom 31. Dezember 1988)

Seite 33, Tabelle, laufende Nummer 09.1313, Spalte „KN-Code" :
anstatt : »ex 0705 1 1 90

muß es heißen : „ex 0705 11 10 .
ex 0705 11 90".

Berichtigung der Verordnung (EWG) Nr. 147/89 der Ko—vom 20. J«nu.r MW Aber
du Ausmaß, in dem den im J.nu.r 19«9 eingereichten AnträgenErzeugnisse des Rindfleischsektors, denen bei der Einfuhr in ein Drittland eine besondere

Behandlung zugute kommt, stattgegeben werden kann

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 17 vom 21. Januar 1989)

Seite 32, Artikel 2 :
anstatt : „2400 Tonnen"
muß es heißen : „2 500 'Tonnen".


